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Kreis 7, Restaurant Elefant, Einkaufszen-
trum Witikon, Witikonerstrasse 279, von
15 bis 19 Uhr.

Kreis 8, Kirchgemeindehaus Neumünster,
Mühlebachstrasse 139, von 15 bis 19 Uhr.

Kreis 9, Kirchgemeindehaus, Pfarrhaus-
Strasse 19, von 15 bis 19 Uhr.

Kreis 10, siehe Kreis 6.

Kreis 11, Hotel Sternen Oerlikon, Schaff-
hauserstrasse 335, von 15.30 bis 18.30 Uhr.

Kreis 12, Café Karrer, Winterthurerstrasse
557, von 15.30 bis 18.30 Uhr.

Wir laden unsere Mitglieder und Abonnen-
tinnen zum Gespräch mit den Kandidatin-
nen herzlich ein.

Emilie Lieberherr —
Zürcher Ständerätin
Den Kampf um den Zürcher Ständeratssitz
hat Dr. Emilie Lieberherr knapp für sich
entscheiden können. Bei einer Wahlbetei-
ligung von nicht ganz 40 Prozent sprachen
sich rund 53 Prozent der Wähler für die
Zürcher Stadträtin und rund 47 Prozent für
Martha Ribi aus. Den entscheidenden Vor-
sprung holte sich Dr. Emilie Lieberherr in
der Stadt Zürich, während in den Landge-
meinden mehrheitlich Martha Ribi oben-
aufschwang. Den Ausschlag dürften die
Frauen gegeben haben, die mit Emilie
Lieberherr der Auffassung sind, es gebe
noch viele, ganz konkrete Frauenpro-
bleme zu lösen. Wir freuen uns, dass das
«Stöckli» nicht mehr ein reines Männer-
gremium ist und gratulieren Frau Lieber-
herr zu ihrem Erfolg.

Die Barauszahlung von
Vorsorgebeiträgen an Ehefrauen

An der Gemeinderatssitzung der Stadt
Zürich vom 25. Januar 1978 wurde eine
Statutenrevision der Versicherungskasse
der Stadt Zürich durchbesprochen. Neu
wurde insbesondere ein Barauszahlung-
verbot aufgenommen. Leider wird aber die-
ses Verbot nicht konsequent durchgeführt.
In Art. 58 wird die Barauszahlung u. a. ge-
stattet auf Begehren «... einer verheirate-
ten oder vor der Heirat stehenden Frau,
welche die Erwerbstätigkeit aufgibt und
weniger ate 45 Jahre alt ist, oder bei hö-
herem Alter weniger als 15 Beitragsjahre
aufweist. An die vor der Heirat stehenden
Versicherte erfolgt die Auszahlung erst
nach der Heirat.»
In der Staatsbürgerin Nr. 11/12 1977 war
ein Brief des Schweizerischen Verbandes
für Frauenrechte an die Mitglieder der
eidgenössischen Räte publiziert — er trug
den Titel «Gegen Sonderregelungen für
Ehefrauen bei der beruflichen Altersvor-
sorge» —, in welchem sich dieser Verband
vehement gegen eine solche Barauszah-
lung zur Wehr setzt. Auf Grund dieser Ein-
gäbe habe ich im Gemeinderat folgendes
Votum gehalten:
«So sehr die Frauenverbände das Baraus-
zahlungsverbot begrüssen, so sehr be-
dauern sie die Ausnahmemöglichkeit in
Art. 58. Die kurzfristigen Vorteile einer
Barauszahlung für Frauen, die verheiratet
sind oder vor der Heirat stehen und ihre
Erwerbstätigkeit aufgeben, zahlen sich bei
einer langfristigen Lebensplanung nicht
aus. In der Weisung werden die Vorteile
einer Barauszahlung damit begründet,
dass diese das Anschaffen von Möbeln
und anderen Gegenständen (was das
schon immer sein mag, vielleicht ein Fern-
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sehapparat, vielleicht ein Auto) bei der
Gründung eines Haushaltes erleichtern
soll. Aber, meine Damen und Herren, ge-
rade dafür sind diese Vorsorgebeiträge
eben nicht vorgesehen. Die Barauszahlung
erfolgt zwar nur auf Begehren der Frau,
aber sie könnte auch vom Ehemann oder
Bräutigam erzwungen werden. Die Ver-
lockung, dass da plötzlich Geld flüssig ge-
macht werden kann, möchten wir verhin-
dem. Und das aus folgenden guten Grün-
den:
Erstens beinhaltet diese zweckentfrem-
dende Barauszahlung, dass die Ehefrau
nun keine eigene 2. Säule mehr hat. Bei
einer Wiederaufnahme der Erwerbstätig-
keit zum Beispiel wegen Verwitwung oder
Scheidung (und in der Stadt Zürich gab es
in den letzten Jahren auf 100 Heiraten 30
Scheidungen) muss somit die Frau wieder
ganz neu eine 2. Säule aufbauen, dies aber
in einem Alter, in dem die für eine 2. Säule
erforderliche Höhe nicht mehr erreicht
werden kann.
Zweitens möchte ich darauf hinweisen,
dass bei einer Scheidung die Ansprüche
des Ehemannes gegen seine Pensions-
kasse nicht zum Vorschlag gezählt wer-
den, so dass die Frau nichts davon hat.
Und drittens denke ich an jene Fälle, wo
der Ehemann eine ungenügende Alters-
rente geäufnet hat und wegen fehlender
Beitragsjahre eine reduzierte AHV-Alters-
rente bezieht; auch hier kann die Rente
nicht durch Vorsorgebeiträge der Ehefrau
aufgestockt werden, wenn sie von der Bar-
auszahlung Gebrauch gemacht hat.
Eine glückliche Ehe erreicht man nicht
durch die finanzielle Abhängigkeit der
Ehefrau, sondern durch gegenseitige fi-
nanzielle Unabhängigkeit. Auf diesem
Grundsatz soll das neue Eherecht aufge-
baut werden; wenn es eingeführt wird,

wird das System der 2. Säule, so wie es
hier konzipiert ist, unlogisch. Deshalb be-
dauern wir Frauen, dass die 2. Säule jetzt,
kurz vor der Revision des Eherechts, auf
das alte ZGB zugeschnitten worden ist.
Wir sind uns durchaus bewusst, dass der
Zug im Moment mit der Einführung des
neuen Bundesgesetzes über die beruf-
liehe Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung abgefahren ist. Bei den
parlamentarischen Beratungen der letzten
Herbstsession haben sich 13 der 14 Na-
tionalrätinnen gegen diese Barauszahlung
gewendet, leider blieben sie eine Minder-
heit im Rat. Unsere städtischen Statuten
haben sich an das Bundesgesetz zu halten,
ich stelle daher keinen Antrag, aber es ist
uns Frauen daran gelegen, Ihnen das Pro-
blem aufzuzeigen und unsere Einstellung
auch hier bekanntzugeben.»
Liselotte Meyer-Fröhlich, Gemeinderätin

Gleichberechtigungs-Initiative
in Vernehmlassung
Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement zur Durchführung des
Vernehmlassungsverfahrens über die In-
itiative «Gleiche Rechte für Mann und
Frau» ermächtigt. Das EJPD ist der Auf-
fassung, die weite Thematik dieser Initia-
tive lasse es als richtig erscheinen, die
Kantone, politischen Parteien und inter-
essierten Organisationen zur Mitarbeit ein-
zuladen, um mit deren Hilfe — wir zi-
tieren —
— ein möglichst umfassendes Inventar der

auf Recht, Sitte, Konvention und Moral
beruhenden Ungleichheiten von Mann
und Frau zu erstellen,

— einen Überblick über bisherige, vorge-
sehene oder bereits hängige Massnah-
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